Anlage 14
(zu § 34 Absatz 4)

Formblatt fiir eine Unterstiitzungsunterschrift (Kreiswahlvorschlag)

Eine Unterschrift ist nur gltig, wenn sie der Unterzeichner persénlich und handschriftlich geleistet hat. Zu
Krelswahlvorschlagen von Parteien durfen Unterschriften erst gesammelt werden, wenn der Wahlvorschlag
aufgestellt ist; vorher geleistete Unterschriften sind ungliltig. Jeder Wahlberechtigte darf mit seiner Unter-
schrift nur einen Kreiswahlvorschlag unterstiitzen. Wer mehrere Kreiswahlvorschlage unterzeichnet, macht
sich nach § 108d in Verbindung mit § 107a des Strafgesetzbuches strafbar.

Ausgegeben
Stadt Herne den 15.10.2020
(Dienstsiegel der Dienststelle ~ crerreseerrserses ey GBS
des Kreiswahlleiters) . Der Krelswahllelter

Unterstiitzungsunterschrift
(vollstandig in Maschinen- oder Druckschrift ausfiillen)

Ich unterstiitze hiermit durch meine Unterschrift

A den Kreiswahlvorschlag der Maristisch- .‘1?'.".‘3‘.5.‘.‘.59?;".?’.“.’.‘FP.]??.“.‘.SF.“.’?.‘.‘.‘?? Y e . B

oder -
B den Kreiswahlvorschlag der ...

(Familienname, Vornamen,Anschnft Hauptwohnung -) "

als Bewerber im Wahlkreis Wahlkreis Nr. 141 Herne - Bochum II .

benannt ist.

(Postleitzahl, Wohnort - Hauptwohnung -)2)

Ich bin damit einverstanden, dass fiir mich eine Bescheinigung des Wahirechts eingeholt wird.>

....................................................................................................................

4| (Datum) (Personliche und handschriftliche Unterschrift)

Zusatz fiir A

Ich unterstiitze hiermit durch meine Unterschrift
far den Fall der Nichtanerkennung der oben unter A genannten Vereinigung als Partei den oblgen Kreis-

wahlvorschiag als anderen Kreiswahlvorschlag unter dem Kennwort ..............cocoovveiniiincninnn

(Datum) (Persdnliche und handschriftliche Unterschrift)

(Nicht vom Unterzeichner auszufillen)

Bescheinigung des Wahlrechts®

Der/Die vorstehende Unterzeichner(in) ist Deutsche(r) im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgeset-
zes. Er/Sie erfullt die sonstigen Voraussetzungen des § 12 des Bundeswahlgesetzes, ist nicht nach § 13 des
Bundeswahlgesetzes vom Wahirecht ausgeschlossen und im oben bezeichneten Wahlkreis wahlberechtigt.

............................................. Aen

(Dienstsiegel) o SN R 88 oI L o oo iBoooooodboo dooooanoodboooBon AT a8t o BHREL A0

1) Wird bei der Anforderung des amtlichen Formblatts der Nachweis erbracht, dass fur den Bewerber im Melderegister
eine Auskunftssperre geman § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist, wird anstelle seiner An-

~ schrift (Hauptwohnung) eine Erreichbarkeitsanschrift verwendet; die Angabe eines Postfachs gen(gt nicht.

2) Bei auRerhalb der Bundesrepublik Deutschland lebenden Wahlberechtigten ist der Nachweis fiir die Wahlberechti-
gung durch die Angaben gem&R Anlage 2 und Abgabe einer Versicherung an Eides statt zu erbringen.

3) Wenn der Unterzeichner die Bescheinigung seines Wahlrechts selbst einholen will, streichen.

4) Die Gemeindebehtrde darf das Wahlrecht nur einmal filr einen Kreiswahlvorschlag und eine Landesliste beschei-
nigen; dabei darf sie nicht festhalten, fur welchen Wahlvorschlag die erteilte Bescheinigung bestimmt ist. Die Wahl-
berechtigung des Unterzeichners muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein.

Datenschutzhinweise auf der Riickseite




Anlage 14

(zu § 34 Absatz 4)

Riickseite
des Formblatts fiir eine Unterstitzungsunterschrift (Kreiswahlvorschlag)

Informationen zum Datenschutz

Fur die mit Inrer Unterstutzungsunterschrift angegebenen personenbezogenen Daten gilt:

1.

10.

11.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient dazu, die Mindestzahl von Unterstitzungsunterschriften
fur Wahlvorschlage nach § 20 Absatz 2 Bundeswahlgesetz und § 20 Absatz 3 Bundeswahlgesetz nachzuweisen.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt auf der Grundlage von § 1 Absatz 8 Bundesdatenschutz-
gesetz in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe ¢ und Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe g Datenschutz-Grund-
verordnung in Verbindung mit den §§ 19 20, 25 und 26 Bundeswahlgesetz und den §§ 34, 35, 36 ‘Bundeswahl-
ordnung. .

Sie sind nicht verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten bereitzustellen.
Ihre Unterstatzungsunterschrift fiur den Wahivorschlag ist jedoch nur mit diesen Angaben giltig.

Verantwortlich fur die Verarbeitung der mit lhrer Unterstitzungsunterschrift angegebenen personenbezogenen
Daten ist die Unterstitzungsunterschriften sammelnde Partei oder der Unterst(]tzungsunterschriften sammelnde

Kreiswahlleiter Stadt mu

Nach Elnre|chung der Unterstiitzungsunterschriften beim Kreiswahlleiter ist der Kreiswahlleiter (... ......
Kreiswahlleiter Stadt Herne, Langekampstr, 36, 44652 Herne, E-Mail: wahlen@herne.de - )2

fur die Verarbéituhg der personenbezogenen Daten verantwortlich.

Verantwortlich flr die Verarbeitung der personenbezogenen Daten bei der Erstellung der Wahirechtsbescheini-
gung ist die Gemelndebehorde bei der Sie mit Ihrem Hauptwohnsitz gemeldet sind.

Empfanger der personenbezogenen Daten ist der Kreiswahlausschuss (Postanschrift: c/o Kreiswahlleiter, siehe
oben Nummer 3). '

Im Falle einer Beschwerde gegen die Zurlickweisung eines Kreiswahlvorschlages nach § 26 Absatz 2 Bundes-
wahlgesetz kdnnen auch der Landeswahlausschuss, der Landeswahlleﬂer und der Bundeswahlieiter Empfanger
der personenbezogenen Daten sein.

Im 'Falle von Wahle_msprUchen kénnen auch der Deutsche Bundestag, die sonstigen nach dem Wahlprifungs- -
gesetz am Verfahren Beteiligten sowie das Bundesverfassungsgericht, in anderen Fallen auch andere Gerichte
Empfénger der personenbezogenen Daten sein.

Die Frist fur die Speicherung der personenbezogenen Daten richtet sich nach § 90 Absatz 2 Bundeswahlord-
nung: Formblatter mit Unterstutzungsunterschriften fur Wahlvorschlage sind nach Ablauf von sechs Monaten seit
der Wahl zu vernichten, wenn nicht der Bundeswahlleiter mit Rucksicht auf ein schwebendes Wahlpraufungsver-
fahren etwas anderes anordnet oder sie fir die Strafverfolgungsbehérde zur Ermittiung einer.Wahlstraftat von
Bedeutung sein kénnen.

Nach § 1 Absatz 8 Bundesdatenschutzgesetz in Verbindung mit Artikel 15 Datenschutz-Grundverordnung kén-
nen Sie-von dem Verantwortlichen tGber die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Auskunft verlangen. .

Nach § 1 Absatz 8 Bundesdatenschutzgesetz in Verbindung mit Artikel 16 Datenschutz-Gruhdverérdnung kén-
nen Sie von dem Verantwortlichen die. Berichtigung lhrer personenbezogenen Daten verlangen. Dadurch wird
Ihre Unterstutzungsunterschrift nicht zurickgenommen.

Nach § 1 Absatz 8 Bundesdatenschutzgesetz in Verbindung mit Artikel 17 Datenschutz-Grundverordnung kén-
nen-Sie von dem Verantwortlichen die unverzugliche Léschung lhrer personenbezogenen Daten verlangen, so-
weit lhre personenbezogenen Daten fur die Zwecke, fur die sie verarbeitet wurden nicht mehr notwendig sind und
die Speicherfrist abgelaufen ist, Inre personenbezogenen Daten unrechtmagig verarbeitet wurden oder der Ver-
antwortliche zur Léschung verpflichtet ist. Dadurch wird Ihre Unterstitzungsunterschrift nicht zuruckgenommen

Nach § 1 Absatz 8 Bundesdatenschutzgesetz in Verbindung mit Artikel 18 Datenschutz-Grundverordnung kénnen
Sie von dem Verantwortlichen statt der Léschung die Einschrankung der Verarbeitung verlangen, soweit Ihre perso-
nenbezogenen Daten fur die Zwecke, fir die sie verarbeitet wurden nicht mehr notwendig sind oder Ihre personen-
bezogenen Daten unrechtmé&Rig verarbeitet wurden. Sie kénnen die Einschrankung der Verarbeitung auch dann
verlangen, wenn Sie der Auffassung sind, dass Ihre personenbezogenen Daten unrichtig sind. Durch einen Antrag
auf Einschrankung der Verarbeitung wird Ihre Unterstitzungsunterschrift nicht zuriickgenommen.

Beschwerden kénnen Sie an den zustandigen Landesdatenschutzbeauftragten und gegebenenfalls an den Da-
tenschutzbeauftragten des jeweils fur die Datenverarbeitung Verantwortlichen (siehe oben Nummer 3) oder an
den Bundesbeauftragten fur den Datenschutz und die Informationsfreiheit (Postanschrift: Der Bundesbeauftragte
fur den Datenschutz und die Informationsfreihelt, Postfach 1468, 53004 Bonn; E-Mail: poststelle@bfdi.bund.de)
richten.

Sie kénnen diese Informationen auch auf der Homepage des Bundeswahlleiters unter www.bundeswahlleiter.de
ansehen.

1) Name und Kontaktdaten sind von der Partei oder dem Einzelbewerber (§ 20 Absatz 3 Bundeswahlgesetz) einzutragen.
2) Kreiswahlleiter, Dienststelle und Kontaktdaten des Kreiswahlleiters sind vom Kreiswahlleiter einzutragen.



	Anschrift: Landesverband Nordrhein-Westfalen, Friedrich-Ebert-Str. 3, 40210 Düsseldorf


